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Erste Ordnung

zur Änderung der Wahlordnung
der Studierendenschaft

der Universität Paderborn

Vom 12. November 2012

Aufgrund des § 57 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt
geändert durch An. 1 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes,
Kunsthochschulgesetzesund weiterer Vorschriften vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. S. 90),
hat die Studierendenschaft der Universität Paderborn folgende Ordnung beschlossen:
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Artikel I

Die am 25. Mai 2011 ausgefertigte und in den Amtlichen Mitteilungen der Universität
Paderborn veröffentlichte Wahlordnung der Studierendenschaft der Universität Paderborn
(AM Nr. 19/11) wird wie folgt geändert:

§ 23 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Nimmt ein/e gewählte/r Bewerber/in die Wahl nicht an, scheidet ein Mitglied des
Studierendenparlaments während der Amtszeit aus oder ruht die Mitgliedschaft eines
Mitglieds so rückt die/der nächstplatzierte bisher nicht berücksichtigte Kandidierende
derselben Wahlliste in das Studierendenparlament nach. Ist die Wahlliste, der das
betreffende Mitglied angehört, erschöpft, so bleibt der Sitz im Studierendenparlament frei.
Die Zahl der Sitze im Studierendenparlamentvermindert sich entsprechend."

Artikel II

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen
Mitteilungen der Universität Paderborn in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlamentes der Universität
Paderborn vom 29. August 2012 sowie nach Genehmigung durch das Präsidium der
Universität Paderborn vom 10. Oktober 2012.

Paderborn, den 12. November 2012 Der Präsident

Professor Dr. Nikolaus Risch



hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn


	[Seite]
	Seite 2
	Seite 3
	[Seite]

